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TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN  
 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Krämersbühn - Auf der oberen Allmend - 
Heizler“, der Stadt Bühl, Gemarkung Bühl- Neusatz 
 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes planungsrechtlich festgesetzt:  
 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO 
Zulässig sind:  

− Wohngebäude,  

−   die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie  

− nicht störende Handwerksbetriebe. 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 
 

Nicht zulässig sind: 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,  

− Anlagen für Verwaltungen,  

− Gartenbaubetriebe und  

− Tankstellen. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. 19 BauNVO) 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist als Planeintrag durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse (V) und die maximale Wandhöhe 
(WHmax) festgesetzt.  
 
2.1. Grundflächenzahl 
 
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,3. Diese darf durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO genannten Anlagen bis zu 50 % überschritten werden.  
 
2.2. Geschossflächenzahl 
 
Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt 0,6.  
 
 
2.3. Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO i. V. m. der Höhenlage § 9 Abs. 3 BauGB) 
 
Für die Höhe baulicher Anlagen gilt die durch Planeintrag festgesetzte maximale Wandhöhe 
(WHmax).  
 
Als unterer Bezugspunkt  wird die Höhenlage der Gebäude durch die in der Planzeichnung 
festgesetzte Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (OK-FFB ) in Meter über Normalnull (müNN) 
bestimmt. Eine Abweichung von +/- 20 cm ist zulässig. 
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Als oberer Bezugspunkt  gilt der Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der 
Dachhaut . 
 
 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Es gilt die offene Bauweise; zulässig sind  nur Einzel- und Doppelhäuser.  
 
Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Baugrenzen  im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.  

 
4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garage n (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 

12 BauNVO und § 14 BauNVO) 
 
Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie den hierfür festge-
setzten Flächen zulässig.  
 
Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie in der Vorzone 
zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO zulässig, 
sofern die sonstigen Nutzungsmaßfestsetzungen eingehalten sind.    
 
Nebenanlagen, wie z.B. Garten- und Gerätehäuschen, Gartenlauben, Brennholzlager und 
dergl. bis zu insgesamt 40 m3 Brutto-Rauminhalt sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig.  
 
 
5. Maximal zulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebä uden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
In Wohngebäuden sind je Einzelhaus höchstens zwei Wohneinheiten zulässig, pro Doppel-
haushälfte ist höchstens eine Wohneinheit zulässig. 
 
 
6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick lung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Eine Fällung der Gehölze bzw. Baufeldräumung darf nur innerhalb  der gesetzlich  erlaubten  
Fristen (1. Oktober bis 28. Februar) durchgeführt werden, oder es wird vorab gutachterlich 
eine Besatzfreiheit festgestellt.  
 
Alternativ kann als weitere Vermeidungsmaßnahme zur Umgehung der o.g. zeitlichen Ein-
schränkungen der Vegetationsbewuchs auf der Fläche durch mehrmalige Mahd pro Jahr 
vollständig kurzgehalten werden.  
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7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 

Auf dem Grundstück Flst.Nr. 4734 ist pro angefangene 300 m² Grundstücksfläche ein Laub-
baum mit einem Stammumfang von mindestens 12-14 cm, ein Obsthochstamm oder 10 
Sträucher mit einer Höhe von mindestens 60-80 cm gemäß der beigefügten Pflanzliste zu 
pflanzen, dauernd zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang durch entsprechende Neupflan-
zungen zu ersetzen. Bereits vorhandene Bäume, die erhalten werden, werden auf die nach-
zuweisenden Bäume angerechnet.  
 
 
8. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stüt zmauern zur Herstellung des 

Straßenkörpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26) 
 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind auf allen an öffentlichen Verkehrsflächen angren-
zenden Grundstücken notwendige Böschungen und unterirdische Stützbauwerke (z.B. Hin-
terbeton von Randsteinen) entlang der Straßenbegrenzungslinie auf privatem Grundstück zu 
dulden. 


